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9 . Dienstag den 23. Januar 1866.
NUitt eri' äieint wöchentlich 3 Mal , und zwar am Dienstag , Donnerstag und Samstag . Abonnementspreis  in Nagold halbjährlich

A kr im Bezirke Nagold summt Postznschlag1 fl. I kr., im übrigen Theil unseres Landes1fl. 8 kr. — Einrückungs-Gebühr:  die drei-
' gespaltene Zeile aus gewöhnlicher Schrift oder deren Raum bei einmaligem Einrücken2 kr., bei mehrmaligem Einrücken je1>/- kr.

I .m1liche Aokaiintiuachungcrr.

VerfttPttN, ' dos Jnstizmillistor ittttIL ' , betreffend die Lhmneldun, , von Vorzugsrechten der vierten Llaffe der Gläubiger im
Concurse nach 'Mus 'gobe derart . 62 . (Absatz 3 — 5j  und 63 des Einsiilirungsgesches zum allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch.

Dus !>> dem Regieiuiigsi ' lakt vom 24 . August 1865 ( L . 211 — 234 ) veröffeiulichte Gesetz , betreffend die Einsiihruiig des all¬
gemeine » dcnlsche » HandeisgesetzbuL -s , schreibt vor:

Art . 53 . Die bisherigen Vorzugsrechte der vierten Kluste im Concurse (Pcioritälsgesetz Art . 13 — 15 , und Ersetz vom 21.
Mai 1826 , Art . 43 > sind unsgehobeu.

Art . 62 . (Absatz 3 .) Die vor der Berküiidiguug des gegenwärtigen Gesetzes erworbenen Vorzugsrechte der W e ch s e l g l ä u
bigcr,  sowie Derjenige » , welche gegen Ausstellung einer beglaubigten Schuldverschreibung  Geld ungeliehen oder ange-
borgt haben , sind anckff fernerhin gültig . Jedoch Hort ihre Gültigkeit ans , wenn dieselben nicht innerhalb sechs Monaten  von
Erlassung dcö im Art . 63 bestimniicii öffentlichen Aufrufs an ordnungsmäßig angemeldek sind.> Bruder

Dornberg ."
(Absatz 4 .) Diese Anmeldung ist in Beziehung aus diejenige » Urkunden nicht erforderlich , welche zur Zeit der Verkündigung

des Gesetzes bereits sich in Händen eines Gerichts befinden , oder vor dem Abläufe der AnmcldnugSfrist einem solchen übergeben
werden.

«Absatz 5 .) Gegen die Versäumung der sür die Anmeldung bestimmten Frist findet keine Wiedereinsetzung in den vorigen

indwirthschufk
rusch steige »-
.' tzlen Jahres

Stand statt.
Art . 63 . Der im vorstehenden Artikel bezeichnete Ausruf erfolgt durch daS Justizministerium.
Tie Anmeldung der erwähnten Vorzugsrechte hat dadurch zu geschehen , daß die betreffenden Urkunden einem Gerichts - oder

AmtSnotar vorgelegt werden , welcher die an ihn geschehene Vorlegung in ei» sortiauscndcö Register einzukragen und die erfolgte
Vorlegung und Eintragung auf der Urkunde zu beglaubigen hat.
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Zu einer Feststellung der Aechtheit der Unterschriften ist der Gerichts - oder Amtsnolar nicht verpflichtet . Für ihre Bciiinbiin-
gen mit den Anmeldungen gebührt den Notaren eine besondere von den Alimeldenden zu entrichtende Belohnung , deren Betrag
durch Versügung des Jnsiizmmisterinms festgesetzt werde » wird.

Zur Vollziehung dieser gesetzlichen Bestimmungen wird Folgendes verfügt:
1) Die vorerwähnte sechsmonatliche Frist (Art . 62 , Abs . 3 des EinführnngSgesetzeS ffim Handelsgesetzbuch ) wird hiemir dergestalt

eröffnet , das; solche am 1 . Januar 1866 zu lanfen beginnt nnd am 36 . Juni desselben Jahres endigt.
2) Drmgemäs ; werde » alle Diejenigen , aus welche der Art . 62 , Abs . 3 deS EinführringSgefrtzes Anwendung findet , ansgeforbert,

ihre Vorzugsrechte der dort bezeichnete » Arte » , soweit nicht die Ausnahme des Absatz 4 desselben Artikel ? Platz greisen sollte,
binnen der zerstörliebe » »nd keiner Verlängerung , weder im Wege der Fristerstreckung , noch der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen Versäumung , fähigen Frist vom 1 . Januar l866 bis 30 . Juni de? nämlichen Jahres zur Anmeldung zu bringen.

Hiebei wird im Hinblick ans laut gewordene Zweifel ausdrücklich , jedoch unbeschadet der künftigen richterlichen Auslegung des
Gesetzes in Skreilsäilen , bestimmt , daß zur Anmeldung auch Diejenigen znznlasse » sind , welche Vorzugsrechte der im Art . 62,
Abs . 3 deS EinsühinngSgcsetzes bezeichnete » Arte » durch erst in der Zeit zwischen dem 24 . August und 15 . Dezember 1865 aus¬
gestellte Urkunden erworben zu habe » und durch Anmeldung sicher stellen zu können glauben.

3) Tie Anmeldung geschieht dadurch , daß die die fraglichen Vorzugsrechte betreffenden Urkunden:
bei dem Vorzugsrecht der gezogenen Wechsel die Wechselnrtunden (PriorilälSgesetz Art . 13 »nd 15 ) . bei dem Vorzugsrecht der

eigenen Wechsel die durch eine obrigkeitliche zur Beglaubigung berechtigte Person oder durch zwei Zeigen beurkundeten Wechsel,
beziehungsweise in Ermangelung einer solchen Beglaubigung , neben den Wechseln die Handelsbücher , durch welche dieselben
elwa erweislich find (Prioritälsgeietz Art . 15 , Gesetz vonk^ ül . Mai 1828 , Art . 43 ), bei dem Vorzugsrecht der beglaubigten
Schuldverschreibungen dsise Schuldverschreibungen (PrioiiläkSgesetz Art . 13 6 .)

einem Gerichts - vder AmISuvIar vvrgelegk werden , welcher mit denselben »ach Art . 63 , Abs . 2 , 3 des EinsnhrnngSgesetzcs zu
verfahren hat.
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4 ) Anmeldungen aiiziiiiehnieu und zu erledige » ist jeder Gerichts - oder AmlSuotac nach der Wahl deS Gläubigers , obue Rücksicht
aus den Wohnsitz des Gläubigers und Schuldners , berechtigt nnd veipfljchtct.

5) Die Besiigniß , an der Stelle des Gerichts - oder AmlSnokars zu handeln , kommt anSnahmsweise in Fällen der Verhinderung
dieser Beamte » auch den zur selbstständigen Bearbeitung von Notarialsgcschäske » ermächtigten Assistenten derselben zu.

6 ) In die » ach Art . 63 . Abs . 2 deS Einführungsgesetzes z» führenden fortlaufende » Register , oon welchen je sür ein Notariat eines
anznlegcn ist , sind die vorgelegte » Wechselnrkundeii nnd Lchnldversckrcibnngen in vollständiger Abschrift , die vorgelcgken Han-
delsbüchcr (Gesetz vom 21 . Mai 1828 , Art . 43 ) in vollständigem Auszug aiifzniichmen.

Jeder Eintrag ist von dem einkragendc .» Beamte » (Ziffer 4 , 5 ) zu nntcrzeichnen.
s einer Dame
je haben aber
n kann !" —
Dame , „ der

In die nach Art . 63 des EinsührnngSgesetzes (Absatz 2 ) den voigelegien Urkunden (Wechsel , Schiildverschreibnugen , Handels-
bücher ) bciznsügcnde Beglaubigung ist nainenllich das Datum derselbe » und die Ziffer des betrrffenden Eintrags in dem sort-
lansende » Register anszunehmeii.

7) Hinsichtlich der Vorzugsrechte , welche auf gezogene Wechsel , ans eigene benrkiindetc Wechsel oder ans beurkundete Schuldverschrei¬
bungen (Prioritätsgcsetz Art , 15 , Abs . 2 , 3 ) sick gründen , ist der Gläubiger vvu jeder Pflicht zur Anmeldung frei , wenn die
Wechsel oder Schuldverschreibungen sich bereits in de » Händen eines 'Gerichts befinde » vder vor dem Ablauf der Anmeldniiqs-

choanoiung. iüist einen ! solchen anderen Hwechen als HNIU Hwec? der Anmeldung , welch leckere nur bei den Gerichts - Oper Amtsnotaren
stattfiildet , z. B . aus Anlaß eines Rechtsstreits oder einer Untersuchung , übergeben werden.



Tritt der eine oder andere dieser Fälle bei eigenen , nicht nach Maßgabe des Art . 15 des Priorilätsgesetzes beurkundete » , »her
durch gehörig geführte Handclsbücher erweislichen Wechseln tGesetz oom 21 . Mai 1828 , Art . 43 ) ein , so Hut der Gläubiger
innerbald der ffchsmonalliche » Anmeldnngsfrist noch das betreffende Handelsbnch entweder dem Gerichte , bei welchem der Wechsel
sieb befindet , oder einem Gerichts - oder Anusnorar vorznlege » .

Die Gerichts - und AmtSuotnre haben hiebei mich Maßgabe des Art . 63 , Abs . 2 des Einführnngsgesetzes und der Ziffer 6
der gegenwärtigen Verfügung zu verfuhren.

Die Gerichte buben uns den ihnen vorgelegten Hundelsbnchern einen vollständigen Auszug , gegen Bezuhlnng der regulativ-
»lässigen Abschrislgebnbr , zu den Akten zu nehmen , bei welchen der Wechsel liegt.

8 ) Die de» Notare » gebührende Belohnung sür ihre Bemühnngen mit de » Anmeldungen (Einführnngsgesetz Art . 63 , Abs . 4 ) wird
uns ein eir Gulden sür jede Anmeldung festgesetzt.

Eine weitere Gebühr sür die uns den Urkunden beiznsetzende Beglaubigung der erfolgten Vorlegung und Eintragung (Einsüh-
rungSgesctz Art . 63 , Abs . 2 ) findet nicht Statt.

Stuttgart,  de » 30 . Dezember 1865 . Neurath.

Oberamt Na .zvld . Z » Gemäßheit des tz. 39 der Instruktion zum Kriegsdienst-Gesetz werden die Orts -Vorsteher äuf-
geferderi , in lhrcn GemeinNn bekannt zu machen , daß Heuer die

Loosziehnng  um Donnerstag den 1 . März,
Musterung  um Mittwoch den l4 . März

ans hiesigem RathhanS stattfindet.
Die Verhandlungen , bei welchen sämmtliche OrtSvorsteher , mit Ausnahme von Beuren und Garrweiler , sieh einznfindeu haben

beginnen je Morgens präcis 8 Uhr.
Es ist ferner bekannt zu machen , das; der Beznks -Rekruliruwgsralh um Tage der Loosziehnng seine erste Sitzung halten wird

und das; etwaige Berücksichtigungs -Ansprüche — soweit dieß » iebt schon geschehen — noch vor diesem Tag beim Oberamt geltend
zu machen und mit den erforderliche » Beweis -Urkunden zu begründen wären . Zugleich Huben die OrtSvorsteher die im Staats -An¬
zeiger Nrv . 14 enthaltene Bekanntmachung des K . Obcrrekrntirungs -Raths vom 15 . d. M . zu veröffentlichen , auch über die Vor¬
ladung zur Loosziehnng und Musterung von den in ihrer Heimat befindlichen Militärpflichtigen längstens bis  1 . F e b r . d. I . Er¬
öffnungs -Urkunde » bieder zu sende » , rvn Len übrigen aber den Aufenthalt möglichst genau anzngeben.

Von de » Militärpflichtigen wird erwartet , jdaß sie fick bei den obengenannten Verhandlungen pünktlich einstnden , geordnet
betragen und vor der Mnstcrnngs -Eommission sauber gewaschen und in reiner Leibwäsche erscheinen.

Ten 21 . Jan . 1866 . K . Oberamt . Völtz.

Oberamt Nagold Sämmtliche, zum Gebrauch in der Schweiz behufs der Verehelichung, Niederlassung des vorüber-
gchenden Aufenthalts daselbst , oder der Auswanderung dahin bestimmte Urkunden müssen von den K . Ministerien des Innern und
der auswärtigen Angelegenheiten beglaubigt sein , ans weiche Vorschrift Hiemil anfmerksam gemacht wird . Die K . Pfarrämter und
die OrtSvorsteher werbe » zu Folge höheren Auftrags angewiesen , solche für die Schweiz bestimmte Urkunden behufs der Beglaubi¬
gung und Einholung weiterer Legalisationen dem Oberamt vorznlegen.

Ten 21 . Jan . 1b-66 . K . Oberamt . Völtz.

N a g o l d. Diejenigen VolkSichuUehrer , welche sich nach Maßgabe deS Consist .-ErlasseS vom 15 . v. M . ( Cons .-AmkSbl.
S - 1073 ) für den Geometerberns vorbilden wollen , habe » sich unter Nachweis der vorgeschriebenen arithmetischen , geometrischen und
slereomelUscken Kenntnisse im Laufe deS Monats Januar hier zu melde » , was die Königlichen Pfarrämter den betreffenden Lehrern
eröffnen wollen.

Den 19 . Jan . 1866 . K . Tckanatamt . Frcihofcr.

2ji Aitenstaig Stadt.

Verknus eines Wohnhauses mit
Knnstnden -Einrichtung.

Ans der Gantmaffe des Kaufmanns Ju¬
lius Huber  hier kommt am

Mittwoch den 7 . Februar d. I .,
Vormittags 11 Uhr,

auf dem hiesigen Rakbbans zum Verkauf:
Gebäude Nm . 252 9,8 Rth.

1,8 Rth.
11,6 Rth.

Ein zweistöckiges Wohnhaus mit Fuß-
mancr und Ziegeldach , sonst von Holz er¬
baut , am Viehmarkt , neben Gottlieb Schnon,
Metzger , und der Straße,

Branb -Versicherniigs -Anschlag 1950 fl.
"" Hiezu gehört die L a d c n e i n r i ch t n n g,
bestehend j»

2Ladentischen , 1 Stän¬
der mit 35 Schubla¬
den , 1 Glaskasten mit
verschiedene » Fächern,
1 weiteren Stander
mit 26 Schubladen,

Glaskästle und Fächern und 1 großen
Ständer mit verschiedene » Fächern,
Waisengerichtlicher Anschlag 3500 fl.
KausSliebhaber find hiemit mit dem Be¬

merken eingeladen , daß Auswärtige ihre

lMW 'WW

Zahlungsfähigkeit mit gcmeinderäthlichcn !
VermögenSzengliiffen nachzuweisen hätten . !

Den 20 . Januar 1866 . )
Ltadtschnlkheißenamt . !

Richter . i

2ji Alteustaig Stadt.

Verkauf eines Wanrentngcrs und
sonst ger ^ nhrniß.

Ans der Gantmassc des Kaufmanns Ju¬
lius Huber  hier kommt am

Montag de » 29 . Januar
und den solgenben 4 Tagen in dessen Be¬
hausung das vorhandene Waarenlager , be¬
stehend aus Colvnialwaaren aller Art , aus
Strickwaaren , wollenen Schuhen , Stroh-
Hüte» :c. und am

Samstag den 3 . Februar
Gold und Silber , Bücher , Betlgewand,
Leinwand , Küchengeschirr , Schreinwerk,
allerlei Hansratb rc. zum Verkauf.

Tie Verkaufsverhandlung beginnt je
Morgens 8 Uhr und endigt Abends 5 Uhr.

Kaufsliebhaber sind eingeladen.
Den 20 . Januar 1866.

- Stadtschultheißenamt.
Richter.

Aitenstaig Stadt.

Gläubiger Aufruf.
Der Gemeinderalh ist mit der außerge¬

richtlichen Erledigung des Schnldenwcscns
des

Jpsers Zkaver Franz Mayer  hier
beauftragt , es werden dcßhalb dessen Gläu¬
biger hiermit ansgefordert - ihre Ansprüche
an denselben

binnen 10 Tagen,
von heute an gerechnet , hier geltend zu
mache ».

Den 20 . Januar 1866.
Gemeinderath.

Effringen,
Oberamls Nagold.

Hopfenstangen - Verkauf.
Am Mittwoch

, den 24 . d. Mts .,
^Vormittags 9 Uhr,

also an dem ausge¬
schriebenen Holzver¬
kaufstage , verkauft
die Gemeinde noch

tück starke Hopfenstangen

Gemeinderath.

ungefähr 200
im Wald.
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E ni m i n g e n,
G eri ch ts bezirkS Nagold.

Gläubigem - AZsfessf.
Um die Verlasseuschastssaehe des im Jnbr

1856 verganteten Schuhmachers Andreas
Stenz  von hier mit Sicherheit auSeinan-
derselben rn können , werben alle Diejeni¬
ge » , welche an seinen Nachlass noch An¬
sprüche machen können , hiemit ansgesordcrt,
solche binnen 15 Tage » dem Waisengericht
aiiznzeigcn nnd die Beweise dafür vorznle-
gen , wobei jedoch im Voraus bemerkt wird:
»l dast ans einem nnverpsändeten Akiivver-

ven 121 fl . zwar neue nnl ' cvorzngte
Schulden hasten 74 fl. 30 kr., lomit
ein reines Aktivvermögen von nur 46 fl.
30 kr. vorhanden ist,

d) dagegen nach Inhalt der Kantakten die
Kinder Namens ihrer verstorbenen Mutter
bezüglich ihreö Verlustes an Beibring von
2481 fl. 29 kr. das erste Recht habe », so¬
mit für alle weiteren Gläubiger keinerlei
BesrikdignngSauSsichte » vorhanden sind.

Den 15 .' Jan . 1866.
Namens der Theilnngsbehörde:

Gerichlsnotar W aiscug cr icbks vvrsta nd
G r o ß. Schultheiß I n n g e r.

2j2 O d e r s ch >v a ndors,
OberamtS Nagold.

Holz-Berkauf.
Am Freitag den

26 . Jan .,
1 Vormittags 10 Uhr,
z verkauft die Ge-

meindc ans dem
Rathhans ans ihrem
Wald Johrsberg

124 Stück Langholz mit 12,392 C/,
schönster Qualität , nnd

52 Stück starke Hagstangen.
Liebhaber hiezu werden höflich einge'

laden.
Den 18 . Jan . 1: 66.

Schnllheißenamt.
B i>rkle.

MWG

R o t h t e l d e n. Nohrdors

2j. Rvhrdorf,
OberamtS Nagold.

Hvfffenstangen -Verlinuf.
Tie hiesige Ge¬

meinde verkanst ans
ihrem Gemeinde¬
wald Elichebene
am Montag den

29 . d . MtS .,
Nachmittags 1 Uhr:

1875 ,, , . „ 26 - 30
2500 „ „ 21 - 25
1000 k, Ausschnßstgn . „ 17 — 20
5500 Floßwicdcn,

175 ,, Hagstange » „ 30 - 411

Zur Feier der ehelichen Verbindung unserer Kinder:

LUrchacl Seeg er und Wilheinnno Iailer
A erlauben wir nnS , Freunde nnd Bekannte ans
; Dienstag den 30 ., Mittwoch den 3l . Jan . nnd Donnerstag den 1. Febr . K-Mz

j>, das Gasthaus zum Ochsen in Nohrdors  böslich cinznladen.
Löwenwirth Seeg er,
Ochsenwirth Sailer.

SSG-.LSK- M M W M ^ M M N M - M M M MM W

Enztha  l , OberamtS Nagold.

HtteS » LvLt8 - L ) ii » Lr » iLUi > K

Zur Feier unserer ehelichen Verbindung erlauben wir uns , Verwandte , ASM
Freunde nnd Bekannte ans

WÄ Donnerstag den  25 . d. M.
in das Gasthaus zum Hirsch hier srenndlichst einznladen . EMS

' Ink . Fried . Mast . Schuhmacher , MZ
Lohn deS Michael Mast,

und seine Braut:
Cntliarine Frey,

Tochter des Bierbrauers Frey
in Schwarzenberg.

'MH

Walddors,
OberamtS Nagold.

Ziegelhütteverkuuf.
Der Unterzeichnete ist gesonnen , seine

hier besitzende Ziegelhntte mit eingebauter
Wohnung , einem besonders stehenden Stall-
gcbaude nnd 4'g Mrg . 5,3 Rih . Gras - nnd
Banmgarten mit sehr schönen Obstbäumcn
dem Verkauf ansznsetzen , nnd hat hiezu

Freitag den 2 . Februar 1866,
Mittags 1 Uhr,

bestimmt , wozu die Liebhaber , Unbekannte
mit Vermögenszengnisse » versehen , cinge-
laden werden.

Die Materialien zur Ziegelei sind in un¬
mittelbarer Nahe der Hütte vorhanden und
der Absatz der Waare leicht.

Ans Verlangen können auch etwa 6 Mor¬
gen Güter in den Kauf gegeben werden.

alt Jakob Gerußte,
Ziegler.

3> Altenstaig.

, .. .. um obige Zeit ans
hiesigem Nachhause einfindcn.

Den 22 . Jan . 1866.
Waldmeister Seeg er.

HArlvat - Veliiuultnmchnngett.

Nagold.
Quintessenz gegen Zahnweh nnd Übel-

riechenden Mund bei
- - G . W . Zaiser.

MehlVerkauf.
Bei Unterzeichnetem ist Gries , wie auch

alle Sorten Mehl zu haben und sichert
die billigsten Preise zu.

Müller Schill.

Den werthen Eltern meiner lieben Schü¬
ler danke ich freundlich für das Zeichen
erkennilicher Liebe , daS sic mir beim Ab¬
schluß meiner fast siebenjährigen Thatigkeit
an der hiesigen Mittelschnlklaffe gegeben.

Nagold,  den 22 . Januar 1866.
^ Jnnginger.

Altnnifra,
Oberamts Nagold.
Holz -Verkauf.

Der Unterzeichnete
verkauft nächsten
Samstag den 27.

Januar,
Vormittags 9 Uhr,
im Aufstreich gegen
baare Bezahlung:

215 Stämme Langholz , zu Ban - oder
Flößholz sich eignend , sowie ungefähr

150 Stück Drahtstangcn , und kann das
Holz täglich vorgezeigt werden.

Zusammenkunft bei Gastwirth Jakob
Gntckuust ' s  Wittwe.

Philipp Krauß,  Gutsbesitzer.

W i l d b e r g.

Wohnungs -Gesuch.
Wer hier 2 bis 4 Zimmer nebst Küche

und Holzlege gegen entsprechenden Mieth-
zins zu vergeben hat , wende sich an

Schulmeister Wendel.

N a g o l d.
Es werde » gegen doppelte ^ Sicherheit

A.
aufzunehmen gesucht . Näheres bei der

Redaktion.

2ji Mötzi n gen,
OberamtS Herrenberg.

L8 « fl . Pfleggeld
hat gegen gesetzliche Sicherheit zu 4 ' /s °/o
ausznleihen

Schmid Bertsch.



Zruchtgattung en.

Dinkel, alter.
„ neuer

Kernen . .
Haber . .
Gerste . .
Wenzen
Roggen .
Bohnen
Erbsen . .
Linsen . .

Naqold,
20. Jan . 1866.

Altcnstaig,
17. Jan . 1866.

Freudenstadt,
13. Jan . 1866.

C a l w ,
5. Jan . 1866.

Tübing
!>. Jan.

en.

fl. kr. N. kr. fl. kr. ff. kr. ff. kr. ff. kr. ff. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.
3 36 3 !4 3 54 3 33 3 >> — _ 4 — 3 2s 3 21 3 31 3 26 3 1!,

— - — -- - 5 0 4 k>3 4 4 54 4 48 4 t2 5 6 4 52 4 18 _ _
3 20 3 I l 3 ,2 3 24 3 20 3 15 3 36 3 30 3 24 3 13 3 17 3 15 3 14 3 12 3 N
4 — 41 3 36 4 — 3 3 48 -- 4 - - — -- — -3 32
4 22 413 3 55 4 42 4 38 4 4 30 4 30 4 21 -- — --
4 12 4 7 3 51 4 24 4 20 4 15 — 412 — -- — - . -

— 426 - - — 4 12 — — 4 30 — -- — -- —
— — -. — — — — — — — — — —

t>L 6^

E » g e s - A e u i g !i c i t e n.
Der erledigte Schuldienst in Waldenbuch wurde dem Unterlehrer

Döiker  in Nagold übertragen,
Stuttgart , 18. Jan . TaS Ministeiinm des Innern

bat ein neues Berebelichnngsgesetz in Bearbeitung, mit welchem
aber auch ein »eueS Armengesetz Hand in Hand gehen soll, Die
Aenderung des EhegesctzeS im Sinne einer Erleichterung der
Eheschließung, namentlich im Interesse dcS Arbesicrstaudes, ist
schon längst als eine Nothwendigfcit ersannt worden, tonnte aber
wegen des innern Zusammenhanges dieser Frage imt der Armen-
gesetzgebnng nicht ohne eine gleichzeitige angemessene Aenderung
der Armengcsetzgebnng dnrchgesührt werden, waS die Hanplschwie-
rigteik veranlaßt , Bekanntlich waren die Gemeinden und die
bürgerlichen Kollegien in der Berebelichniigssragestets weniger
liberal, als die Staatsregiernng , daher die letztere oft einen
schweren Stand hatte, wenn Rekurse an sie gelangten, welche
meist zu Gunsten der Reknrrirenden und gegen die Gemeinde»
und Geuieinderälbe von Seiten der Negierung entschieden wurden.
Tie Sache war jedoch auch so sür die Regierung eine kitzlicbe,
da nach dem Gesetz der Gemeinde die unbedingte Armenpflege
obliegt, und sie daher ein Interesse hat, solche Ehen nicht znzu-
lassen, die voraussichtlich ihr eine Last znwälzcu können; und in
Bcnrtheilung dieser Frage herrschte bei den Gemeinden häufig
zu große Aengstlichkett und Engherzigkeit, welche zu einer In¬
humanität gegen die ärmere Vvtksklasse wurde, auch viele der
besten Arbeiter znin Lande binaustrieb. Daß diesen Uebelstänben
abgebolsen werden mußte, war längst allgemetn klar; aber, wie
Minister von Geßler ans dem lttzken Landtag bemerkte, eö mußte
mit einer Revision des Berehelichnngsgesetzes auch eine Revision
des Acmengesetzes Hand in Hand gehen, und diese Gesetze sind
dermalen in Bearbeitung,

Tie Auswanderung  kostet uns ein schönes Stück Geld.
Ans einer amtlichen Siatistck des Grvßherzoglbnms Baden  er¬
gibt sich, daß seit 1840 bis 1805 mit Erlanbniß der Regierung
100,856 Personen ansgewandcrt sind, welche ein Vermögen von
18,084,209 Gulden mitgenommen haben, Ta jedoch auch viele
heimliche Auswanderungen statisanden, so darf mau den Men-
schenverlust Badens wohl ans 150,000 Seelen , den Verlust an
Baarschast auf 27 Millionen Gulden anschlagen. Tie Eiuwan-
dernng in diesen 15 Jahren betrug dagegen nur etwa 5000
Seelen.

Ter I es n>t H n cken b ro i ch hak in seinen Predigten in
Mainz die schlechte Presse, daS Theater und dw Ctvilebe anfS
Korn genomine». Er hat aber selber die Kirche zu einem Pa¬
riser Theater gemacht; denn ec schildert die Uukeuschbeit ans eine
Weise, Laß jede Zeitung wegen Verletzung der Schamhaftigkeit
vcrnrkheilt werden würde, wenn sie dcS Predigers Schilderungen
abdrncken wollte.

München,  19 . Jan . Ter Staatsminister des Innern und
des Kultus, v. Koch, ist heute Morgen 5 Uhr gestorben.

lT. d. Frb. Zkg.s
Der alte König Ludwig,  der den Winter in Nizza i»

Italien zubringl, hak für seinen Ruf , daß er ein reicher Mann
s>i , zu büßen. Er wird mit Bettelbriefen in allen Sprachen
und in Poesie und Prosa förmlich überschüttet und weiß oft nicht,
ob er über die Unverschämtheit der Bittsteller sich ärgern oder
lache» soll.

In München  sind 60Wirlhc wegen schlechten gesniidheits-

widiigen Vieres gerichtlich mit große» Geldbußen gestraft worden.
— In Masuren  und im Po  sei , scheu röthek sich allnächilich
der Himmel von Fenersbrünsteii.

Berlin,  l9 . Jan . (Abgeordnetenhaus.) Ter Abg. Vir-
chow stellt bei, Antrag : Tie in der Eröffnungsrede abgegebene
Erklärung der Negierung in Betreff der Vereinignng Lanenbnrgs
mit der preußischen Krone — weil der Verfassung widersprechend
— so lange als rechksnngiltig zu erklären, als die Zustimmung
des Landtags nickt̂ rfoigk ist. (T. b. Frb. Z.)

Tic den Hölzern so gefährlicheN vn n eu r a n p e hat in
den Waldungen der Provinz Preußen seit 12 Jabrei , furchtbare
Verwüstungen angcrichtet. Weit und breit sind die schönsten Noth-
iaii>!e»bestäude dabin. Ter Schaden beträgt sür die Staatssor-
ste» 2.600.000 Klasier und für die Puvatsorsten 950,000 Klafter.

Victor Emauncl  ist seine geliebte Rosine, die ibm an
die Linke angetrante Tambonr-Majors -Tochkcr. gestorben und hat
ihn i» tiefste Betrübnis; versetzt. Ec gäbe den höchsten Orden
sür seine Rosine.

I » einem böhmischen Städtchen ding sich ein Lehrer  in
Folge von Streitigkeiten mit seinem Vorgesetztenans. Als die
Kinder am folgenden Morgen in die Schnlstnbe traten, lasen sie
an der Tafel die Worte : Hängen ist keine, aber morden ist
eine Schande! —

Das Schicksal hätte der Laufbahn Kaiser Napoleons
um ei» Haar einen Schlagbarem gefegt. 'Als der Kaiser mit
dem Fürsten Metternich jagte, stürzte ein hohler Baum dicht hin¬
ter seinem Rücken nieder. Das Leben deö Kaisers hing an einer
Secnnde.

Ans der Fahrt von London nach Melbourne ist der Dam¬
pfer ..London"  am 11. Januar nutergegangen; von 289 Per¬
sonen wurden nur 19 gerettet.

Ä l l e r I e i.

— Aus den Inseln Sylt und Föbc bildet der Fang  wil¬
der Enten  einen nicht unwichtigen Betrieb. Föhr besitzt gegen¬
wärtig vier sogenannte Vogelkoje», wovon eine schon im Jahr
1730, die zweite 1744, die drille 1790 und die vierte erst vor
etwa zwei Jahren angelegt ist. Tie Herstellung einer fünften
endlich ist vor ganz kurzer Zeit in Anguss genommen worden.
Von den ziemlich zahlreichen Enlenarkeu. welche theilS ans den
friesischen Inseln heimisch sind, theils dieselben nur ans ihren
Zügen und Wanderungen berühren, werden besonders die Stock¬
ente, die Spießente, die Pseifente nud die Krickentei» den Vo¬
gelkojen gefangen. Der Fang beginnt im Herbste und dauert
dann gewöhnlich' bis zum Eintritte des Frostes. Die Ergiebig¬
keit desselben ist natürlich sehr verschieden, doch kan» eS Vorkom¬
men, daß eine einzige Koje an einem Tage gegen zweitausend
Enten liefert. Im vorigen Jahre wurden ans der Insel Föhr
im Ganzen 40,000 Enten gefangen. Der Fang des gegenwär¬
tigen Jahres war jedoch bis jetzt weniger lohnend.

— Die H i n d n- W i t t we u. Hindostanische Zeitungen mel¬
den, der barbarische Gebrauch, die Hiudnwiltwen ans den Schei¬
terhaufen, welche die Leichen ihrer Männer verzehren, lebendig
mit zu verbrennen, werde allmählig immer mehr und mehr ab-
geschafft. In de» letzten Jahren habe» sich in Bengalen fünfzig
Wittwen zum zweiten Male verheiratket.

Redaktion, Druck und Bering der G. W. ZaiserhHen Buchhandlung.
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